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21)   14.09.18, Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin: Alexander von Humboldt- Tage an der 
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24)   19.08.18, LiteraturHausBerlin: Literarische Führung Industriegebiet der Intelligenz.  
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26)   06.09.18, Haus Brandenburg, Märkisches Gesprächsforum,  Fürstenwalde:  
        Deutsche, polnische und deutsch-polnische Erinnerungsorte in Brandenburg östlich  
        und westlich der Oder. Vortrag: Karlheinz Lau, Berlin 
27)   05.09.18, Brandenburg-Preußen Museum  Wustrau:  ĂDer gute Tonñ ï Das richtige  
        Benehmen um 1900 !? Vortrag von  Dr. Stephan Theilig 
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        Moderation: Ralf Schnell.  >HEINRICH-BÖLL-WOCHE<  
30)   28.08.18, TopTerrBerlin: Das Jahr 1935. Vortrag: Prof. Dr. Andreas Nachama, Berlin 
        Moderation: Dr. Claudia Steur, Stiftung Topographie des Terrors, Berlin 
31)   02.09.18, URANIA, Berlin: ĂOpen House-Dayñ  Wir sagen: ĂTag der offenen T¿rñ 
32)   18.09.18, URANIA, Berlin: Die Türkei, ein Land in Bewegung - Die religiösen und  
        politischen Hintergründe der Veränderung. Vortrag von Dr. Andreas Goetze.  
        Reihe Brennpunkt Religion In Zusammenarbeit mit der EKBO und der Gesellschaft  
        für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Berlin 
 
 

C. Sonstige Veranstaltungen                                              (Seiten 79 - 98) 
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01)   Für das Jahr 2019 ist eine Studienfahrt nach Georgien & Armenien  in Vorbereitung 
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01)    05.09. ï 05.11.18, DtKultForum, Berlin:  Im Fluss der Zeit. Jüdisches Leben an der 
         Oder. Ein deutsch-polnische Wanderausstellung  
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     C. c) Ausstellungen, Seminare usw. außerhalb des Raumes Berlin         (Seiten 87 - 98  

      01)   2018, August bis September, BdV: Termine der Mitgliedsverbände  
      02)   21. bis 23.09.2018, Landsmannschaft Westpreußen in Warendorf:   Westpreußen  
              ï historische preußische Provinz und europäische  Kulturregion.  
              Westpreußen-Kongress 2018 
      03)   05. bis 07.09.2018, Kulturwerk Danzig e.V. / Danziger Naturforschende Gesellschaft  
              e.V.:  XXXIX. Forum Gedanum, Tagung in Lübeck 
      04)  05.05. ï 07.10.18, Westpr. Landesmuseum, Warendorf: ANETTA KÜCHLER- 
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      05)  14.04.-07.10.18, Westpreuß. Landesmuseum, Warendorf: Ausstellung     
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       ĂDie Dªnenñ ï Studientag und Mitgliederversammlung ï Tag der Landesgeschichte ï      
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 D. Hinweise auf Sendungen im Fernsehen  
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Zum Inhal t des Rundbriefes Nr. 733 vom 02.08.2018 
          

        Editorial: ĂBreslauer Stammtischñ ï ostdeutsche Landsleute wie Du und ich? 
 
Liebe Empfªnger dieses ĂRundbriefesñ mit 100 Seiten, 
die Ăneuenñ Datenschutzregelungen sind f¿r uns nicht Ăneuñ. Nur: die in Kraft getretene 
Datenschutzregelung der EU belastet Vereine wie Firmen in besonderem Maße. Praktisch 
ändert sich jedoch nichts, denn jederzeit konnte Jedermann sich aus einem Adressen-
Verteiler entfernen lassen. Mit dem Medienwirbel drumherum stand aber die Frage im 
Raum: wie viele Empfänger werden nun verlangen, aus dem Verteiler  unserer 
Informationen, die mit viel Herzblut zusammengestellt werden (ehrenamtlich natürlich!) 
und gelesen werden sollen, gestrichen zu werden. Um es vorweg zu nehmen: es war eine 
einstellige Zahl, die Verlangen bewegten sich zahlenmäßig im normalen Bereich der 
letzten Jahre. 
In der Vergangenheit wurden dann auch verschiedene Gründe für den Streichungswunsch 
angegeben. Misstrauisch bin ich immer dann, wenn Sekretariate die ĂK¿ndigungñ 
aussprechen, in vielen Fällen stellte sich dann heraus, dass die Chefs von dem Vorgang 
keine Ahnung hatten. Denken Sie doch nur an die Macht des Vorzimmers bei Ihrem 
Hausarzt!  
Zeitliche Probleme, aber auch der Respekt vor dem Wunsch der Empfänger, von uns 
keine Informationen zugeschickt zu bekommen, verhindern es fast immer, mit diesen 
ausscheidenden Empfängern in Kontakt zu treten, um Gründe für Ihren Wunsch zu 
erfahren. Aber zuweilen liefern diese die Gründe für ihr Begehren gleich mit.  
Im  den letzten Wochen bekam ich aus einem Kreis, der sich ĂBreslauer Stammtischñ 
nennt, zwei Streichungswünsche übermittelt, die in ihrer Diktion sehr unterschiedlich 
waren.  
 

Herr Ho teilte mir am 18.07.2018 mit: ĂSehr geehrter Hanke, im Zusammenhang mit 
der am 25.5.2018 in Kraft tretenden neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, weise 
ich Sie darauf hin, dass ich nicht damit einverstanden bin, meine E-Mail und meinen 
Namen, für Ihre Zwecke zu nutzen. Ich  gebe Ihnen die Gelegenheit bis zum 
1.August 2018  die Vorgänge einzustellen. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, 
rechtliche Schritte einzugehen. Mit frdl. GruÇñ 
Eine Frau He., ebenfalls aus dem Kreis ĂBreslauer Stammtischñ schrieb am 
19.08.2018: ĂSehr geehrter Herr Hanke, bitte senden Sie mir keine weiteren Mails 
oder sonstige Nachrichten. Ich komme nicht aus Westpreussen und daher sind Ihre 
Informationen f¿r mich ohne Nutzenñ 
.  

Es wäre zu einfach und zu wenig, der Frau He mangelhafte Solidarität mit Ihren 
westpreußischen Landsleuten vorzuwerfen. Sie erhält die Hinweise auf neue Daten in den 
Netzseiten von Landsmannschaft Westpreußen e.V. Berlin und AG Ostmitteleuropa e.V. 
seit etwas mehr denn sechs Monaten, und darin sind - beileibe! ï nicht nur Informationen 
zu Westpreußen enthalten: die Landsmannschaft Westpreußen und ï satzungsgemäß in 
besonderem Maße die AG Ostmitteleuropa ï bringen Hinweise auch auf Veranstaltungen 
zu schlesischen Themen. Martin Opitz aus Bunzlau und Joseph Freiherr von Eichendorff 
sind durch ihre Vita auch eng mit Westpreußen verknüpft. Im kommenden Halbjahr 
werden in beiden Organisationen öffentliche (!) Vortragsveranstaltungen zu Schlesien 
durchgeführt: die Westpreußen bieten am 15.10. eine Veranstaltung mit Klaus-Peter 
Börner aus Siegburg (Patenstadt von Bunzlau) über den schlesischen Barockdichter 
Martin Opitz an, der in Danzig verstarb (s. Epitaph in der Danziger Marienkirche); Herr 
Börner ist auch Vorsitzender des Bundesheimatkreises Bunzlau. Herr Börner wird auch in 
der AG Ostmitteleuropa e.V. einen Vortrag halten, Thema am 13.10.: August Scholtis,  

Ʒ 



      Seite 6 zum AGOMWBW-Rundbrief Nr. 733 vom 02.07.2018 
 
Schriftsteller aus Oberschlesien. Scholtis hat viele Jahre in der Steglitzer Grunewaldstraße 
gelebt und für den fordern wir an seinem früheren Wohnhaus ï gemeinsam mit der 
Landsmannschaft Schlesien ï eine Gedenktafel.. Auch unsere Fahrten führen uns häufig 
nach Schlesien, auch in meine Vaterstadt Sagan am Bober. (mit dem Breslauer Gauleiter 
Karl Hanke hat meine Familie übrigens keine direkten verwandtschaftlichen Beziehungen, 
d. h. über Adam und Eva ja!). Und Sie wollen etwas über den kürzlich verstorbenen 
verdienstvollen Schlesier Sigismund Freiherr von Zedlitz und Neukirch erfahren? Dann 
lesen Sie unsere "AGOMWBW-Rundbriefe 732 und 733. 
Das Schreiben von Herrn Ho. will ich hier nicht kommentieren, es verurteilt sich selbst. 
Sympathisch sind mir besonders die Schreiber, die um die Streichung aus unserem 
Verteiler mit großem Bedauern bitten und zugleich neidlos unserer gute Arbeit für die ost-, 
südost- und ostmitteleuropäische Landschaften anerkennen. 
Der ĂBreslauer Stammtischñ gehºrt keiner  landsmannschaftlichen Organisation an, diese 
vielleicht auch ablehnt, obwohl meines Wissens nicht wenige Mitglieder der 
Landsmannschaft Schlesien ï Nieder- und Oberschlesien Berlin-Brandenburg e.V. an den 
Treffen in Berlin-Köpenick, im Südosten Berlins, regelmäßig teilnehmen.  
Ich wünsche mir, dass ich vom ĂStammtisch der Breslauerñ zu den Treffen auch einmal 
eingeladen werde, leider wirkt der Kreis ja nicht in die ¥ffentlichkeité 
 
Mit freundlichen landsmannschaftlichen Grüßen  
 
Ihr Reinhard M. W. Hanke                            
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zu A. a) Leitgedanken 

 

Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva.ñ 

ĂVerletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst.ñ 

ï DAS PRINZIP ALLER MORAL 
 

Arthur Schopenhauer 
(* 22. Februar 1788 in Danzig; À 21. September 1860 in Frankfurt am Main) 

 

* 
 
 

Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von Morgen aussieht!  
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

 

* 
 
 

Heimat g estalten und nicht nur verwalten!   
 

Reinhard M. W. Hanke 

 
Leitgedanke der Arbeit der Landsmannschaft Westpreußen e.V. Berlin 

 

  
 
 
 

01)  ĂBrünn und Pragñ von Gernot Facius  
 
Es waren bewegende Szenen. Der Br¿nner ĂMarsch der Versºhnungñ vereinte wieder 
Sudetendeutsche und Tschechen. Beim Vaterunser, gebetet in beiden Sprachen, reichten 
sich alle die Hände. Eine starke Geste. Was in anderen tschechischen Regionen kaum 
möglich ist: Die Initiatoren des Gedenkens an den Todesmarsch vom Sommer 1945 und 
der Oberbürgermeister der mährischen Großstadt arbeiteten eng zusammen. Wenn man 
so will: ein kleines Wunder. Der emeritierte Benediktinerabt Emmeram Kränkl drückte es 
so aus: ĂDer einzige Weg zur Versºhnung f¿hrt ¿ber Erinnerung.ñ Im konkreten Fall konnte 
dieser Weg gegangen werden, weil sich alle der christlichen Bitte um Vergebung 
verpflichtet fühlten.  
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Der ĂVersºhnungsmarschñ hatte primªr eine geistliche, keine politische Dimension. Das ist 
auch nicht zu kritisieren. Man sollte sich allerdings davor h¿ten, das Br¿nner ĂWunderñ als 
Zeichen eines allgemeinen Umdenkens der tschechischen Gesellschaft zu betrachten. Es 
ist nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Der Geist von Brünn weht nicht überall. Die 
aufgeschlossenen Teile der Zivilgesellschaft können sich hier offenbar offener artikulieren 
als in anderen Teilen der Tschechischen Republik. Die Politik, egal ob in Prag, Berlin oder 
München, darf sich nicht aus der Verpflichtung stehlen, an die ungelösten politischen und 
moralischen Probleme zu erinnern ï ob gelegen oder ungelegen. Auch wenn es mancher 
nicht gerne hören möchte: Ein freundschaftliches sudetendeutsch-tschechisches 
Zusammenwirken in Brünn kann eine operative Politik mit dem Ziel, sich über eine 
angemessene Heilung des Vertreibungsunrechts zu verständigen, nicht ersetzen.  
 
Sie ist nach wie vor ein schwieriges Unternehmen, wie beim jüngsten Sudetendeutschen 
Tag in Augsburg zu erfahren war. Allein der Hinweis des Parlamentarischen 
Staatssekretªrs Stephan Mayer (CSU) auf die nicht annullierten Beneġ-Dekrete war Grund 
genug für einen tschechischen Politiker, seine Teilnahme an dem Pfingsttreffen 
demonstrativ abzusagen.  
 
Man kann es nicht anders sagen: An der Moldau bleibt man Gefangener des alten 
Denkens. Man klammert sich, auch wenn man es nicht immer zugeben möchte, bis heute 
an die Unrechtsdekrete. Es kommt keine Bewegung in die Debatte. ĂHaben Sie bitte 
Geduld mit uns!ñ sagte der Christdemokrat und damalige Kulturminister Daniel Herman vor 
Jahr und Tag auf dem Sudetendeutschen Tag. Und von anderer Seite kam in jüngster Zeit 
der Rat: ĂWachsen lassen, nicht fordernñ.  
 
Gewiss, Geduld ist eine (vor allem christliche) Tugend. Aber viele Landsleute, das lässt 
sich aus Briefen an die Redaktion der ĂSudetenpostñ herauslesen, hegen den Verdacht, 
mit Geduld-Appellen dieser Art solle eine gescheiterte Politik kaschiert werden. Man lebe 
inzwischen im Jahr 29 nach Vaclav Havels ĂSamtener Revolutionñ; fast drei Jahrzehnte 
nach dieser ĂWendeñ sollte eine konstruktive Lºsung der offenen Fragen wohl mºglich 
sein. Gegen eine solche Argumentation lässt sich wenig einwenden. Oder?  
 
Quelle: ĂSudetenpostñ Folge 7 Bestellungen f¿r die ĂSudetenpostñ unter: Tel.: 0043 
(0)1/718 59 19 E-Mail: sloe@chello.at oder per Post an: 1030 Wien, Steingasse 25 
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zu A. b) Forderungen 
 

BdV-Leitwort für 2018 ist Bilanz und Auftrag: 
 

ĂUnrechtsdekrete beseitigen ï Europa zusammenführenñ 

 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten... 
 

Der Begriff ĂVandalismusñ ist zu brandmarken! 
 
Nein, ĂZehn kleine Negerlein...ñ, das geht nicht! Und ĂLustig ist das Zigeunerleben...ñ, ja, 
wo sind wir denn ï das geht erst recht nicht; im Internet heißt es an einer Stelle dazu: 
Ăólustig ist es im gr¿nen Waldó, da m¿sse man gleich an Buchenwald und das āLeben im 
KZó  denkenñ! ĂSchoko- oder Schaumk¿sseñ statt ĂNegerk¿sseñ, ĂSarotti-Mohrñ? U-
Bahnhof Möhrenstraße statt Mohrenstraße? 
 
In Verlautbarungen von Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden des öffentlichen 
Dienstes, auf Plakaten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, bei Versicherungen, in 
Pressemeldungen, kurzum: tªglich und hundertfach springt mir der Begriff ĂVandalismusñ  
ins Auge. So auch wieder am 27.12.2011 mehrmals in der ĂAbendschauñ von ĂRBB Radio 
Berlin Brandenburgñ, tags darauf springen mir auf der Titelseite der (von mir) 
angesehenen Wochenzeitung DIE ZEIT ĂDie Vandalenñ ins Auge. Warum versagen hier 
die ĂWerteh¿terñ unserer Gesellschaft? Sie wollen doch nicht durch solche und andere 
ĂLªssigkeitenñ den Rechtsextremismus fºrdern?  
Wie kann das sein. ĂVandalismusñ, d.h. Ăblindw¿tige Zerstºrung von Kulturg¿tern usw.ñ Ein 
ganzes Volk dient da für eine herabsetzende Begriffsbildung! Das Volk der Ostgermanen 
ist zwar von der Erdoberfläche schon vor rund 1.500 Jahren verschwunden, aber sie  
hinterließen uns auch zwei europäische Landschaftsnamen: nach dem vandalischen 
Teilstamm der Silingen die deutsche und polnische Bezeichnung für ihre alte Heimat 
ĂSchlesienñ (poln. ślŃsk) und den Namen von ĂAndalusienñ auf der Iberischen Halbinsel, 
dem Durchzugsland auf ihrem Weg unter König Geiserich in ihr letztes Reich um Karthago 
in Nordafrika. 
 
Der verleumderische Begriff ĂVandalismusñ geht auf den lothringischen Abb® Henri 
Grégoire in der Zeit der Französischen Revolution zurück. 
 
(Näheres s. <www.westpreussen-berlin.de/Mitt86/LW_86_1-6_Vandalismus_Jan-
Maerz_2012(1).pdf>).  
 
Dieser Begriff  hat keine historische Berechtigung. Warum hat der Abbé Grégoire aus den 
vielen Wandervölkern der Völkerwanderungszeit gerade die Vandalen herausgegriffen? 
Es hätte doch viele andere Möglichkeiten gegeben: die Hunnen, die furchtbare Plünderung 
Roms im Mai 1527 (Sacco di Roma) des Connetable de Bourbon...? Nicht Vandalen 
waren es, die Raffaels Gemälde aufschlitzten, auch wenn das viele heutzutage glauben. 
 
Fortgesetzte Bemühungen ernsthafter Schriftsteller und Historiker haben es bis heute 
selbst unter der Fahne   der   Ăpolitical correctnessñ   nicht   erreicht,    von   diesem   
falschen   und   ein   ganzes   Volk brandmarkenden Begriff des ĂVandalismusñ 
abzugehen. In der Google-Suchmaschine bekam ich in 0,14 Sekunden die Anzeige von 
450.000 Meldungen zu ĂVandalismusñ, und hier auf den ersten zwei Dutzend Seiten   - bis   

auf  den   Wikipedia-Artikel zu dem Begriff -   nur   Meldungen   zu   Ăblindw¿tiger 
Zerstºrungswutñ in unserer Gesellschaft der Gegenwart.                                               Ʒ 

http://www.westpreussen-berlin.de/Mitt86/LW_86_1-6_Vandalismus_Jan-Maerz_2012(1).pdf
http://www.westpreussen-berlin.de/Mitt86/LW_86_1-6_Vandalismus_Jan-Maerz_2012(1).pdf
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Die Geschichte der Menschheit hat viele Beispiele, die zeigen, dass ein als aussichtslos 
erscheinender Kampf gegen Unrecht und Unwahrheit letztendlich erfolgreich sein kann. 
 
Fangen wir damit an, bekämpfen wir die Verwendung dieses verleumderischen Begriffs in 
der Gesellschaft, wehren wir uns gegen die Verletzung auch unserer geschichtlichen 
Grundlagen.  
 
Der Begriff ĂVandalismusñ ist unnötig, verzichtbar, nicht annehmbar! Er ist zu 
brandmarken! 

Diplom-Geograph Reinhard M.W. Hanke (V.i.S.d.P.) 
 

Landsmannschaft Westpreußen e.V. Berlin 
 

Brandenburgische Straße 24 Steglitz, 12167 Berlin, Ruf: 030-253 97 533; Fax-Nr. auf 
Anfrage 

 

www.westpreussen-berlin.de, westpreussenberlin@gmail.com 
 

 
Mutmaßliche Wanderungen der Vandalen bis ca. 435 n. Chr. Eine Herkunft aus dem  

skandinavischen Raum entspricht jedoch nicht dem heutigen Forschungsstand. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vandalen#/media/File:Vandals_Migration_it.PNG 

       
 

 
 
Ʒ 

http://www.westpreussen-berlin.de/
mailto:westpreussenberlin@gmail.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Vandalen#/media/File:Vandals_Migration_it.PNG
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Das Hamburger Marienburg-Archiv 2018 nach Marienburg / Malbork  
       überführt 
 
1952 erneuerte die Hansestadt Hamburg ihre seit 1930 bestehende Patenschaft für 
Marienburg / Westpr. In Hamburg befand sich das Marienburg-Archiv, das historische 
Dokumente und Quellen zu Kreis und Stadt Marienburg bewahrte. Zu den 
Archivbeständen gehörten Dokumente, Bilder, Modelle, Bücher, Stadtpläne, Kreiskarten, 
Landkarten, Medaillen, Orden und die Marienburger Zeitung. Thematisch behandelte das 
Archiv Bereiche wie Wirtschaft, Verkehr, Industrie, Geschichte, Religion sowie 
Marienburger Persönlichkeiten. 
 
Obwohl 2007 auf einer landsmannschaftlichen ĂTagung zu Heimatstuben und 
Ortbeschreibungenñ der BeschluÇ gefaÇt wurde, daÇ bei Bestandsgefahr f¿r 
Heimatstuben und Heimatstuben deren Sammlungen vom Westpreußischen 
Landesmuseum übernommen werden sollen, wurde dieser Beschluß in der Vergangenheit 
nicht eingehalten, sondern unterlaufen. 
 
Das Beispiel des Marienburger Archivs verdeutlicht dies. Denn es wurde vom 
Heimatkreisbetreuer Bodo Rückert Anfang 2018 in das heutige polnische Malbork 
überführt. Ob die Mehrheit der Angehörigen des Marienburger Heimatkreises diesen 
Schritt gebilligt haben, ist hier unbekannt. Jedenfalls hat die Landsmannschaft 
Westpreußen nichts unternommen, die Überführung deutschen Kulturgutes nach Polen zu 
verhindern. Überdies wurde das Westpreußische Landesmuseum bei der Überführung der 
Marienburger Sammlung nach Polen übergangen. 
 
Die Verlagerung von deutschem Kulturgut ins Ausland ist deshalb besonders mißlich, weil 
Museen wie das Westpreußische Landesmuseum, die das Kulturgut der historischen 
deutschen Ostprovinzen und einstigen deutschen Siedlungsgebiete im östlichen 
Mitteleuropa im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags der interessierten Öffentlichkeit 
präsentieren, selbst über keine operativen Mittel verfügen, um entsprechende Exponate 
anzukaufen. 
Es steht zu befürchten, daß das Marienburger Beispiel bald Nachahmer findet. Deshalb 
sind die öffentlichen Förderer der ostdeutschen Landesmuseen, aber auch die 
Museumsleitungen und Landsmannschaften gefordert, verantwortungsbewußt die 
Verbringung von deutschem Kulturgut ins Ausland unter dem Etikett einer falsch 
verstandenen Verständigungspolitik in Zukunft zu verhindern. 
 

www.ostdeutsche-museen.de 

 
 
Aufruf des Leibniz-Instituts für Länderkunde: Heimatzeitschriften erbeten! 
 
Sehr geehrter Herr Hanke, 
  
herzlichen Dank für Ihr Angebot, in Ihrem Rundbrief auf unser Anliegen aufmerksam zu 
machen. Gerne nehmen wir diese Möglichkeit wahr. Angefügt finden Sie einen Text, der in 
ähnlicher Weise schon mehrfach abgedruckt wurde. 
Ich habe soeben nachgeschaut: Wir haben in unserem Katalog 17 Heimatzeitschriften 
über Westpreußen nachgewiesen. Allerdings sind die jeweiligen Bestände sehr lückenhaft 
und bestehen häufig nur aus neueren Ausgaben. Insofern erhoffe ich mir durch den Aufruf 
viele Ergänzungen. 

Ʒ 

http://www.ostdeutsche-museen.de/
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Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
H. P. Brogiato 

 
Bibliothek der deutschen Heimatzeitschriften 
Heimatzeitschriften erbeten 
 

Die Geographische Zentralbibliothek (GZB) im Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig 
hat Ende 2013 vom Bund Heimat und Umwelt (BHU) die ĂBibliothek der deutschen 
Heimatzeitschriftenñ ¿bernommen. Um diese Sondersammlung systematisch auszubauen, 
wurden in den vergangenen drei Jahren zahlreiche Heimatvereine, Museen usw. mit der 
Bitte angeschrieben, das Anliegen zu unterstützen und der GZB ihre Heimatzeitschriften 
zur Verfügung zu stellen. Inzwischen werden mehr als 1000 Zeitschriften und Serien aus 
dem deutschsprachigen Raum regelmäßig zugesandt. (http://ifl.wissensbank.com). Da die 
Bibliothekslandschaft in Deutschland dezentral aufgebaut ist und einzelne Bibliotheken 
regionale Sammelschwerpunkte aufweisen, kann man in keiner deutschen Leihbibliothek 
(die Deutsche Nationalbibliothek als Präsenzbibliothek bildet einen Sonderfall) 
heimatkundliche Literatur regions¿bergreifend vorfinden. Durch den Aufbau der ĂBibliothek 
der deutschen Heimatzeitschriftenñ entsteht somit ein einmaliger Bestand, der es erlaubt, 
heimatkundliche und regionalgeschichtliche Literatur räumlich vergleichend zu 
untersuchen. 
 
Wir hoffen, dass sich durch diesen Aufruf viele Redaktionen, Heimatkreisbetreuer, 
Heimatmuseen, aber auch Privatpersonen entschließen können, die von Ihnen betreuten 
Zeitschriften an die Leipziger Bibliothek zu senden. Erwünscht sind auch die Zeitschriften, 
die inzwischen eingestellt wurden, von denen es aber vielleicht noch Lagerbestände gibt. 
Bei größeren Sendungen können die Versandkosten gegen eine Rechnung übernommen 
werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: 
 
 
Dr. Heinz Peter Brogiato 
Leibniz-Institut für Länderkunde 
GZB ï Heimatzeitschriften  
Schongauerstr. 9 
04328 Leipzig  
E-Mail: h_brogiato@ifl-leipzig.de 
Tel.: 0341 600 55 126 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ʒ 

http://ifl.wissensbank.com/
mailto:h_brogiato@ifl-leipzig.de
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  A.  c) Mitteilungen                                                           

 
01)  Tag der Heimat 2018 

 
Der Tag der Heimat ist die zentrale Gedenkveranstaltung des BdV und wird alljährlich an 
unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland ausgetragen. Er geht zurück auf die 
Kundgebung vor dem Stuttgarter Schloss am 6. August 1950, bei der die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen verkündet wurde. In jedem Jahr steht die Veranstaltung 
unter einem Motto, das von der BdV-Bundesversammlung festgelegt wird.  

Das Leitwort für 2018 lautet:  

ĂUnrechtsdekrete beseitigen ï Europa zusammenf¿hrenñ. 

Festakt 
 

Sonnabend, 25. August 2018, 12:00 Uhr 

 
Urania Berlin, Humboldt-Saal 
An der Urania 17, 10787 Berlin 

 
Geistliches Wort und Gedenken 

Dr. Reinhard Hauke 
Weihbischof 

Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz 
Für die Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge 

 
Ansprache 

Dr. Bernd Fabritius 
Präsident des Bundes der Vertriebenen 

 
Festrede 

Horst Seehofer 
Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat 

 
Musikalische Umrahmung 

Potsdamer Turmbläser 
& Chor des 

Deutschen Freundschaftskreises Broschütz / Oberschlesien 
 
Anmeldung: 
Am Festakt zum Tag der Heimat am 25. August 2018 um 12:00 Uhr (Einlass von 10:45 
Uhr bis 11:30 Uhr) in der Urania Berlin, Humboldt-Saal, An der Urania 17, 10787 Berlin 

 
Ǐ  nehme ich (Name in Blockschrift)  ééééééééééééééé  teil 
    Geburtsdatum*) éééééééé.. 
*) unbedingt wichtig für die mögliche Sicherheitsprüfung 

Ʒ 

http://bdv-bayern.de/charta-der-deutschen-heimatvertriebenen/
http://bdv-bayern.de/charta-der-deutschen-heimatvertriebenen/
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02)  A. E. Johann-Preis 2019 - Bis ans Ende der Welt ... 
 
Einsendeschluss/Bewerbungsfrist 
31.03.2019 
 
Veranstalter/Veranstalterin 
A. E. Johann-Gesellschaft e.V. 
 
Preisgeld (Gesamtsumme in EUR) 
1 500.00 EUR 
 
Der A. E. Johann-Preis wird in 3 Altersgruppen verliehen: 
 
Altersgruppe 1: (12 bis 15 Jahre) 

1. Preis 200 Euro 
2. Preis 120 Euro 
3. Preis 80 Euro 

 
Altersgruppe 2: (16 bis 20 Jahre) 

1. Preis 250 Euro 
2. Preis 150 Euro 
3. Preis 100 Euro 

 
Altersgruppe 3: (21 bis 25 Jahre) 

1. Preis 300 Euro 
2. Preis 200 Euro 
3. Preis 100 Euro 

  
Teilnahmegebühr (EUR) 
0.00 EUR 
 
Vergabe an 
junge Erwachsene 
Kinder und/oder Jugendliche 
 
Genre/Kategorie 
Reiseliteratur 
 
Thema 
Reisegeschichten 
 
Beschreibung 
 

Bis ans Ende der Welt ... Reisen. Schreiben. Abenteuer. 
Fremde Länder, Menschen, Kulturen kennen und verstehen lernen, andere Sprachen 
sprechen, neue Freunde finden, Abenteuer bestehen, das Heimweh bezwingen - all das 
und noch viel mehr ist Reisen. 
 
Reisen hilft uns, klüger, selbstsicherer, weltoffener und vorurteilsfreier zu werden. Aber vor 
allem macht Reisen einen Riesenspaß. 
 

Ʒ 
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In diesem Sinne möchten wir Euch dazu ermuntern, neugierig und vorurteilsfrei, mit 
offenen Augen und Ohren, auf Entdeckertour zu gehen - egal ob in der Ferne oder vor der 
eigenen Haustür - und über Eure Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse zu schreiben. 
 
 
Wo die Erde am schönsten ist: Überall, wo Frieden herrscht und Freiheit!  
A. E. Johann 
 
Bewerbung 
Wer darf teilnehmen? 
Junge Menschen von 12 bis 25 Jahren. 
 
Was darf eingereicht werden? 
¶ Texte * 
¶ mit Bildern oder Zeichnungen, illustrierte Texte * 
¶ Reisetagebücher * 
*     in deutscher Sprache 
 

Die Reisegeschichten müssen auf eigenen, wahren Erlebnissen beruhen und dürfen 
maximal 12 Seiten umfassen. Schrift Arial, Größe 12 pt. 
 
Wohin werden die Beiträge geschickt? 
per E-Mail (nur PDF- oder DOC-Dateien): 
 
A.E.Johann-Gesellschaft@web.de 
per Post: 
A.E. JOHANN-GESELLSCHAFT 
A.E. Johann-Weg 1 
34593 Knüllwald 
 
Alle Wettbewerbsbeiträge müssen mit vollständigem Namen, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse und Geburtsdatum gekennzeichnet sein. 
  
Besonderer Hinweis 
Eine vom Netzwerk berufene Jury wird die Beiträge sichten, bewerten und prämieren. 
Die besten Beiträge aus jeder Altersgruppe werden in einer Broschüre veröffentlicht 
(längere Beiträge auszugsweise). 
Weitere Informationen zum Wettbewerb bei Facebook: A. E. Johann-Preis 2019 
  
Verleihung 
Im Herbst 2019 werden die Preisträger bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 
26. Oktober 2019 in Hankensbüttel (südliche Lüneburger Heide) statt 
 

 
A.E.Johann-Gesellschaft 
 
Vorsitzender  Rudi  Zülch  
A.E.  Johann -Weg  1 

D-34593  Knüllwald  
FON:  0568 1-3992  -  FAX:9390015  
Handy:  0173 -2936098  
Email:  a.e.johann -gesellschaft@web.de  
www.a -e- johann.de  
 

Ʒ 

mailto:A.E.Johann-Gesellschaft@web.de
https://maps.google.com/?q=A.E.+Johann-Weg+1+%0D%0AD-34593+Kn+llwald&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=A.E.+Johann-Weg+1+%0D%0AD-34593+Kn+llwald&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=A.E.+Johann-Weg+1+%0D%0AD-34593+Kn+llwald&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=A.E.+Johann-Weg+1+%0D%0AD-34593+Kn+llwald&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=A.E.+Johann-Weg+1+%0D%0AD-34593+Kn+llwald&entry=gmail&source=g
mailto:a.e.johann-gesellschaft@web.de
http://www.a-e-johann.de/
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A.  d) Berichte                                                                   

 

 
 

Westpreußisches Landesmuseum 
Klosterstraße 21 
48231 Warendorf 
Telefon: 02581 92 777-0 
Fax: 02581 92 777-14 
<infopost@westpreussisches-landesmuseum.de> 
www.westpreussisches-landesmuseum.de 
www.facebook.com/westpreussisches.landesmuseum 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

02)   ĂVOR ANKER GEGANGENñ 
  
Das Westpreußische Landesmuseum freut sich über vier Neuzugänge: Herr Hans-
Joachim Pfau, früher Elbing, schenkte dem Museum vier von ihm selbst gebaute 
Schiffsmodelle. Zwei dieser Modelle sind bereits im Foyer des Museums Ăvor Anker 
gegangenñ. 
 

 Ʒ 

tel:+492581927770
http://www.westpreussisches-landesmuseum.de/
http://www.facebook.com/westpreussisches.landesmuseum
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Es handelt sich um das Modell der Galiot ĂStadt Elbingñ, die 1738 in Elbing f¿r den 
Kaufmann Heinrich Döring vom Stapel lief. Dieser Schiffstyp wurde in den Niederlanden 
und entlang der deutschsprachigen Nord- und Ostseeküste gebaut. Aufgrund des 
geringen Tiefgangs konnten diese Handelsschiffe auch relativ weit die Flussmündungen 
hinauffahren. 
  
Die Lommen waren bis 1945 am Frischen Haff und im Weichsel-Mündungsgebiet 
gebräuchlich und dienten dort unter anderem der Steinzangenfischerei. Die Steine 
fanden  Verwendung im Deich- und Hafenbau. Da diese Schiffe statt eines Kiels eine 
Bodenplanke hatten, konnten sie auch geringe Wassertiefen ausnutzen. Die 
Galeasslomme ĂRichardñ wurde 1912 auf der Werft von Heinrich Modersitzki in Tolkemit 
gebaut. Am Ende des Zweiten Weltkrieges brachte die ĂRichardñ Flüchtlinge über die 
Ostsee bis zur Insel Fehmarn. Mit britischer Genehmigung fischte der Eigner Richard 
Lingner nach 1945 von Kiel aus den damals sehr begehrten Schrott und entsorgte 
Munition auf See. Das von Herrn Pfau in den 1990er Jahren hergestellte Modell ist 
übrigens voll seetauglich und kann mittels einer Fernbedienung gesteuert werden. 
 

  
  
  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʒ 
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A.  e) Dokumentat ionen, Projekte, Diskussionen  
 

01)  ĂNeue Satzung ï neuer Name: das Ende der Landsmannschaft  
       Westpreußen e.V. auf Bundesebene? 
 

Landsmannschaft Westpreußen e.V. - Berlin  
Westpreußisches Bildungswerk Berlin-Brandenburg  

Ostdeutscher Hochschulbund Danzig -Westpreußen  

Landesarbeitsgemeinschaft für Ostkunde im Unterricht  

 
Postbank Berlin IBAN DE 26 100 100 10 0001199 101 BIC BNKDEFF 
Brandenburgische Straße 24, 12167 Berlin-Steglitz     
Mo 10 ï 12 Uhr und n.V.  (Ruf: 030-257 97 533 mit AA und Fernabfrage)   
westpreussenberlin@gmail.com                                                                                                    
www.westpreussen-berlin.de                                                                     27: Juli 2018 Hk                
 

Vorsitzender: Diplom-Geograph Reinhard M.W. Hanke                                   

Ruf: 030-257 97 533; Fax-Nr. auf Anfrage 
Schatzmeister: Dieter Kosbab 
Ruf: 030-661 24 22           
 
 
 
Herrn                                                                   vorab als MAIL an die Bundesgeschäftsstelle 
Ulrich Bonk, 
c/o Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft Westpreußen e.V. 
Mühlendamm 1 Wolbeck 
48167 Münster 
 
 
Änderungsentwurf der Satzung der Landsmannschaft Westpreußen 
 
Schreiben des Bundesvorsitzenden Ulrich Bonk vom 18.06.2018 
 
Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Bonk, 
 
unter dem Datum vom 07.06.2018 haben Sie uns einen Ă nderungsentwurf der Satzung der 
Landsmannschaft WestpreuÇenñ geschickt und um Stellungnahme zu dem Entwurf gebeten. 
 
Nach eingehender Prüfung, im Vergleich zur bestehenden Satzung, empfehlen wir in aller Kürze: 
 
01) Der Ă nderungsentwurfñ wird zur¿ckgewiesen, die bisherige Bundessatzung 18.06.1966 mit 

Änderungen vom 22.09.1995 und vom 21.09.2001 und vom 26.09.2003 und vom 25.09.2015*) 

bleibt unverändert in Kraft. Einer Änderung des Namens unserer Organisation wird ebenfalls nicht 

stattgegeben. 

 

Der vorgelegte Ă nderungsentwurfñ begr¿ndet einen vºllig neuen Verein, den wir nicht mittragen 

können. Die von Ihnen im Anschreiben genannten ĂKernanliegenñ werden von der 

Landsmannschaft Westpreußen e.V. seit Jahrzehnten in ihrer täglichen Arbeit nach innen und 

außen vertreten.  

Ʒ 

http://www.westpreussen-berlin.de/
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Über eine qualifizierte Zusammensetzung des Bundesvorstandes kann bei den nächsten 

Neuwahlen durchaus diskutiert und entschieden werden. 

 

*) auf den Seiten der Bundesorganisation im Netz fehlen in der Bundessatzung die 

Änderungen vom 25.09.2015 

 

 

02) Die Bundessatzung vom 18.06.1966 mit den Änderungen bis zum 25.09.2015 zeigt 

Versäumnisse des Bundesvorstandes auf, die dringend abgestellt werden müssen, um die 

bewährte Struktur der landsmannschaftlichen Arbeit zu gewährleisten (§ 6, Ziffer 4 und 5), d.h. wo 

der Vorstand bei den Ordentlichen Mitgliedern nicht zustande kommt, sind zumindest 

verantwortliche Ansprechpartner - u.U. regionalisiert zusammengefasst -  einzusetzen, für die auch 

die für die Weiterführung der Arbeit notwendigen Daten (sämtliche Akten mit Mitgliederlisten, 

Korrespondenzen usw.) gesichert und zur Verfügung gestellt werden. 

 

Ergänzende Empfehlungen: 

 

Für die weitere fruchtbare Zusammenarbeit halten wir es außerdem für unerlässlich, dass die 

frühere Praxis wiederaufgenommen wird, die Mitglieder der Landsmannschaft Westpreußen e.V., 

in Form von Rundschreiben (nummeriert), über die Arbeit der Bundesorganisation zu 

unterrichten. 

 

Die Mitteilung von Tagesordnungen und Protokollen des Bundesvorstandes und anderer 

Gremien sollte Pflicht sein. (wie es jede Kirchengemeinde mit ihren Berichten über Sitzungen des 

Gemeindekirchenrats macht).  

 

Das Protokoll der letzten Bundesversammlung vom September 2017 ist bei uns bisher nicht 

eingegangen; diese Protokolle müssen jedoch zeitnah nach den Gremiensitzungen versandt 

werden, da Aussagen in ihnen möglicherweise Grundlagen für die weitere Arbeit der Mitglieder 

liefern. 

 

Die Wiederaufnahme der Vorlage eines umfassenden ĂTªtigkeitsberichtes der 

Landsmannschaft WestpreuÇen, ihrer ordentlichen Mitglieder usw.ñ  zur jeweiligen 

Bundesversammlung gehört ebenfalls zur umfassenden Unterrichtung. 

 

 

Mit freundlichen landsmannschaftlichen Grüßen 

 

 

 

Reinhard M. W. Hanke, Vorsitzender 

Landsmannschaft Westpreußen e.V. Berlin 
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Betr. Landsmannschaft Westpreußen, hier: Satzungsentwurf vom 7.6.2018 
Bezug: Schreiben des Vorstandes vom 7.6.2018 
 
Zum mit obigem Schreiben übersandten Entwurf einer Satzung werden folgende Überlegungen 
und Vorschläge als Diskussionsbeitrag vorgelegt: 
 
Allgemeine Bemerkung: 
Um die Landsmannschaft durch eine Strukturreform zukunftsfähig zu machen (Schreiben des 
Vorsitzenden vom 18.8.2017) ist es, nachdem die einer gesicherten Weiterführung ihrer Arbeit 
entgegenstehenden Umstände  ganz entscheidend in den engen Grenzen der Mitgliedschaft und 
des daraus folgenden sog. Sinkfluges gesehen werden, lediglich nötig, die Satzung an einigen 
wenigen Stellen zu verändern.  
Dazu bedarf es keiner neuen Satzung oder der Begründung eines neuen Vereins anstelle der 
bestehenden Landsmannschaft. 
 
1. Mitglieder 
Für die vermehrte Aufnahme von Ordentlichen Mitgliedern, die nicht westpreußische Landsleute 
oder deren Nachkommen sind, ist lediglich eine geringfügige Änderung von § 4 Ziffer 2 hinsichtlich 
der einschrªnkenden Bestimmung Ăfºrderndeñ nºtig, ohne daÇ die Aufnahme fºrderwilliger 
Mitglieder ausgeschlossen wird.  
Dazu bedarf es auch nicht einer Änderung der in § 2 Ziffer 2 festgelegten Aufgabenstellung des 
Verbandes, denn für diese Aufgabe wird es auch nach Öffnung der Mitgliedschaft für 
ĂNichtlandsleuteñ bei dem vorgegebenen Rahmen bleiben. 
 
2. Namen der Landsmannschaft 
Daß die Landsmannschaft nach der Strukturveränderung nicht mehr ein Verband der, sondern für 
Westpreußen ist, wird bereits durch die Mitgliedschaftsregelung nach § 4 Ziffer 2 erreicht.  
Dazu bedarf es nicht einer Änderung des Namens der Landsmannschaft.  
Die Namensänderung bewirkt keine Veränderung der Struktur. Das auf Seite 2 des 
Bezugsschreibens in Spiegelstrich 4 herangezogene Ineinander von Tradition und Innovation 
bewirkt ebenso wenig eine Veränderung der Struktur der Landsmannschaft, wie auch die 
Vermutung diffuser Animositäten. 
 
3. Mitgliederbeteiligung und Transparenz 
Eine deutliche Verbesserung der Struktur wird die in Aussicht genommene Veränderung der 
Vorstandsstruktur bewirken. Sie ist mit einer konsequenten Straffung der §§ 10 bis 13 zu 
erreichen. 
Die Veränderung der Mitgliederstruktur erfordert eine Bestimmung zur Beteiligung der Mitglieder 
(ĂDer Vorstand nimmt seine Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern wahrñ). 
Außerdem ist eine Bestimmung zur laufenden Information der Mitglieder über die Arbeiten und in 
Aussicht genommenen Projekte nºtig (ĂDie Verpflichtung des Vorstandes zur laufenden 
Information der Mitglieder erstreckt sich auch auf die Zeit zwischen den 
Mitgliederversammlungenñ).  
 
4. Ein Eingriff nach § 16 des Satzungsentwurfes in die bestehende Satzung vom 26. 
September 2003 mit der Änderung vom 25. September 2015 wird als rechtswidrig abgelehnt.  
 
Wenn es erforderlich sein sollte, kommt nur die Anwendung von § 16 der jetzt geltenden Satzung 
infrage. 

 
Detmold, am 25.7.2018, Günter Hagenau 
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Anhang 1:  
Die bestehende Bundessatzung der Landsmannschaft Westpreußen  e.V.  
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Anhang 2: 
Die sogenannte ĂSatzungsªnderungñ  und das Einführungsschreiben des 
Bundesvorsitzenden Ulrich Bonk hierzu 
                                                                                     

 

a) Begleitschreiben des Bundesvorsitzenden Ulrich Bonk Ʒ nächste Seite 
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Satzung  

Satzung der WestpreuÇischen Gesellschaft vom éé.in Kraft ab éééé  
 

§ 1  

Name, Sitz, Zugehörigkeit und Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein f¿hrt den Namen ĂWestpreuÇische Gesellschaft e.V.ñ (im Nachfolgenden: 

WestpreuÇische Gesellschaft). Er ist unter dem fr¿heren Namen ñLandsmannschaft WestpreuÇen 

e.V." seit dem 29. Januar 1968 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Münster unter der Nr. 1687 

eingetragen.  

 

2. Er hat seinen Sitz in Münster/Westfalen.  

 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

4. Gerichtsstand ist Münster/Westfalen 

.  

5. Die Westpreußische Gesellschaft ist Mitglied des Bundes der Vertriebenen ï Vereinigte 

Landsmannschaften und Landesverbände (BdV).  

 

§ 2  

Zweck und Aufgabe  

 

1. Zwecke der Gesellschaft liegen darin:  

 

- westpreußisches Kulturgut zu sammeln, zu erhalten, weiterzuentwickeln, zu erforschen und 

auszubauen, die Kenntnis über das Land an der unteren Weichsel zu vertiefen und zu verbreiten 

sowie die Verbundenheit mit den in der Region verbliebenen Deutschen aufrechtzuerhalten;  

 

- die Belange aller Mitglieder in allen einschlägigen Angelegenheiten zu vertreten und deren 

Interessen im In- und Ausland ï und insbesondere im Rahmen des § 96 des Gesetzes über die 

Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge - Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ï 

wahrzunehmen;  

 

- vor dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts und im Geiste der Charta der deutschen 

Heimatvertriebenen für Völkerverständigung einzutreten;  

 

- den Dialog und die Partnerschaft mit unseren östlichen Nachbarn in einem geeinten Europa 

ebenso zu pflegen wie die Erinnerung an Flucht und Vertreibung;  

 

- sich für das universelle Menschenrecht auf Heimat und die partnerschaftliche Unterstützung der 

deutschen Volksgruppe im Land an der unteren Weichsel zu engagieren.  

 

 

2. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch: 

 

 - die Förderung der Volksbildung durch die Herausgabe von Publikationen, die Durchführung von 

Seminaren und weiteren Veranstaltungen in Deutschland und im Ausland;  

 

- Sammlung und Erhaltung von westpreußischem Kulturgut;  
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- Förderung von Wissenschaft und Forschung, besonders in Bezug auf Preußen und das 

Heimatgebiet Westpreußen;  

 

- Förderung des Gedankens der Völkerverständigung durch Begegnungen, insbesondere zwischen 

Deutschen und Polen aus dem in der Republik Polen liegenden Heimatgebiet, sowie durch 

Tätigkeiten und Projekte, die dazu geeignet und bestimmt sind, der Völkerverständigung in einem 

europäischen Kontext zu dienen.  

 

Diese Aufgaben der Westpreußischen Gesellschaft sollen in enger Zusammenarbeit mit den 

Organisationen der deutschen Volksgruppe in der Republik Polen wahrgenommen werden.  

 

 

§ 3  

Gemeinnützigkeit  

 

1. Die Westpreußische Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinn¿tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ĂSteuerbeg¿nstigte Zwecke der Abgabenordnungñ.  

 

2. Mittel der Westpreußischen Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke im Sinne 

des § 2 verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der 

Westpreußischen Gesellschaft.  

 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Westpreußischen Gesellschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

4. Bei Auflösung der Westpreußischen Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Westpreußischen Gesellschaft an den Förderkreis Westpreußen e.V., der es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

 

 

§ 4  

Mitgliedschaft  

 

Mitglieder können sein:  

 

1. Natürliche Personen.  

 

2. Juristische Personen, darunter auch nicht als Verein eingetragene Heimatkreise oder 

Landesgruppen, in denen sich Westpreußen ï ggf. auch gemeinsam mit Landsleuten anderer 

Heimatgebiete ï zusammengeschlossen haben.  

 

 

§ 5  

Begründung der Mitgliedschaft  

 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb 

von einem Monat schriftlich Einspruch eingelegt werden. Über den Einspruch entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Deren Entscheidung ist bindend.  
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§ 6  

Ende der Mitgliedschaft  

 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Die Austrittserklärung ist 

schriftlich gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines 

Kalenderjahres zu erklären.  

 

2. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes nach erfolgter Anhörung ausgeschlossen 

werden,  

 

a) wenn es gegen die Bestimmungen dieser Satzung gröblich verstößt  

 

b) oder wenn durch sein Verhalten das Ansehen der Westpreußischen Gesellschaft oder ihrer 

Organe gröblich geschädigt wird.  

 

3. Innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung des Ausschließungsbeschlusses steht dem 

Mitglied das Recht zu, schriftlich Einspruch gegenüber dem Vorstand zu erheben. Über den 

Einspruch entscheidet verbindlich die Mitgliederversammlung. Bis zur Entscheidung über den 

Einspruch ruht die Mitgliedschaft.  

 

 

§ 7  

Organe  

 

Organe der Westpreußischen Gesellschaft sind:  

 

1. die Mitgliederversammlung,  

2. der Vorsitzende,  

3. der Vorstand  

 

§ 8  

Mitgliederversammlung  

 

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern nach § 4 Zf. 1 und 2 sowie den 

Mitgliedern des Vorstandes.  

 

2. Jedes Mitglied und jedes Mitglied des Vorstandes haben eine Stimme.  

 

3. Eine Mitgliederversammlung findet mindestens alle zwei Jahre statt.  

 

4. Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden der Westpreußischen Gesellschaft oder bei 

seiner Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Sie müssen einberufen 

werden, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder die Einberufung unter Angabe des Zwecks und 

der Gründe schriftlich beim Vorsitzenden beantragt. 

 

5. Die Mitgliederversammlung hat über grundlegende Anliegen, die sich aus Zweck und Aufgabe 

der Westpreußischen Gesellschaft ergeben, Beschluss zu fassen.  

 

Sie ist insbesondere zuständig für die:  

 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes über die Tätigkeit der Westpreußischen 

Gesellschaft, 
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b) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsberichtes,  

c) Entlastung des Vorstandes,  

d) Wahl der Mitglieder des Vorstandes gemäß § 10, Ziffer 1 a ï e,  

e) Wahl von bis zu zwei Rechnungsprüfern,  

f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen,  

g) Entscheidung über Einsprüche gemäß § 5, Absatz 2 und § 7, Ziffer 3, Absatz 2,  

h) Festsetzung der Beiträge der Mitglieder,  

i) Beschlussfassung über die Auflösung der Westpreußischen Gesellschaft.  

 

6. Die Mitgliederversammlung kann sich eine Wahlordnung geben, die die Durchführung der Wahl 

des Vorstandes regelt.  

 

§ 9  

Vorsitzender  

 

1. Der Vorsitzende der Westpreußischen Gesellschaft wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt 

und bleibt bis zur Neuwahl im Amt.  

 

2. Er repräsentiert, leitet und vertritt die Westpreußische Gesellschaft im Rahmen der 

satzungsgemäßen Aufgaben sowie gegenüber Behörden, Gerichten und anderen Institutionen. 

 

3. Er leitet die Mitgliederversammlung und ist Vorsitzender des Vorstandes.  

 

4. Im Falle der Verhinderung vertritt der Stellvertretende Vorsitzende den Vorsitzenden.  

 

§ 10  

Vorstand  

 

1. Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

Er setzt sich zusammen aus:  

 

a) dem Vorsitzenden,  

b) dem Stellvertretenden Vorsitzenden,  

c) dem Schatzmeister, 

d) dem Schriftführer.  

e) bis zu drei weiteren Vorstandsmitgliedern .  

 

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes kann auf der nächsten Mitgliederversammlung Ersatzwahl für 

dessen laufende Amtszeit erfolgen.  

 

2. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der Westpreußischen Gesellschaft zuständig, soweit sie 

nicht durch zwingende gesetzliche Vorschriften oder durch Bestimmungen der Satzung anderen 

Organen vorbehalten sind.  

 

Er hat insbesondere zur Aufgabe:  

 

a) Beschlüsse der Mitgliederversammlung durchzuführen,  

b) Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltsplans,  

c) Genehmigung der Jahresrechnung.  

 

3. Der Vorstand ist berechtigt, Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder zu ernennen, sowie 

Kulturpreise zu verleihen und andere Ehrungen vorzunehmen.  

Ʒ 



      Seite 37 zum AGOMWBW-Rundbrief Nr. 733 vom 02.08.2018 
 

4. Zur Erfüllung besonderer Aufgaben kann der Vorstand Ausschüsse, Arbeitskreise und Referenten 

bestellen.  

 

5. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.  

 

6. Der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende bilden den Vorstand im Sinne des § 26 

BGB.  

 

§ 11  

Einberufung zur Mitgliederversammlung  

 

1. Der Vorsitzende lädt die Mitglieder zur Mitgliederversammlung in Textform unter Mitteilung der 

Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen ein.  

 

2. Über Gegenstände, die nicht in der Tagesordnung mitgeteilt sind, und über Anträge, die nicht 

spätestens fünf Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung dem Vorstand in Textform 

zugegangen sind, darf ein Beschluss nur gefasst werden, wenn sich die Mitgliederversammlung mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen damit einverstanden erklärt. Dies gilt nicht für 

Anträge auf Abänderung der Satzung oder Auflösung der Westpreußischen Gesellschaft.  

 

 

§ 12  

Stimmrecht in der Mitgliederversammlung  

 

1. Das Stimmrecht soll in der Mitgliederversammlung unmittelbar ausgeübt werden. 

 

2. Schriftliche Beschlussfassung ist zulässig. 

 

3. Die Mitglieder gem. § 4, Zf. 2 üben das Stimmrecht durch ihre schriftlich bevollmächtigten 

Delegierten aus.  

 

4. Schriftliche Stimmübertragung an ein anderes Mitglied der Mitgliederversammlung ist zulässig, 

doch darf kein Mitglied mehr als insgesamt vier Stimmen wahrnehmen.  

 

5. Soweit nicht zwingende gesetzliche oder Satzungsbestimmungen entgegenstehen, entscheidet die 

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.  

 

6. Das Stimmrecht der Mitglieder des Vorstandes ruht bei der Entlastung und der eigenen Wahl.  

 

 

§ 13  

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung  

 

1. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl ihrer anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder solche der Satzung 

entgegenstehen.  

 

2. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung und über die Auflösung der Westpreußischen 

Gesellschaft bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen.  

 

3. Die Mitgliederversammlung ist für die Auflösung der Westpreußischen Gesellschaft 

beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 ihrer Mitglieder anwesend sind.  
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4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem 

Vorsitzenden und einem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist den Mitgliedern 

der Mitgliederversammlung in Kopie bekanntzugeben.  

 

 

§ 14  

Haftungsausschluss  

 

Die Westpreußische Gesellschaft haftet für die Mitglieder des Vorstandes und ggf. weitere 

Beauftragte für deren Verschulden bei der Ausführung der ihnen zustehenden und übertragenen 

Verrichtungen ausschließlich. Im Innenverhältnis stellt sie diese Personen von der Haftung 

gegenüber Dritten frei. Ausgenommen ist die Haftung, für die ein Haftungsausschluss im Voraus 

ausgeschlossen ist. 

 

 

§ 15   

Redaktionelle Änderungen 

 

Redaktionelle Änderungen der Satzung, welche vom Amtsgericht oder den Finanzbehörden im 

Zusammenhang mit der Eintragung in das Vereinsregister oder mit der Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit gefordert werden, können vom Vorstand ohne Befragen der 

Mitgliederversammlung rechtswirksam beschlossen werden. 

 

 

§ 16 

Schlussbestimmungen 

 

Diese Satzung tritt in Kraft mit der Eintragung in das Vereinsregister (VG 1687) des Amtsgerichts 

Münster (Westf.). Mit der Eintragung dieser Satzung tritt die Satzung vom 26. September 2003 mit 

der Änderung vom 25. September 2015 außer Kraft. 
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02)  ĂNeugierig  wie Humboldtñ 
 

Leser Roger Kunert schickte uns am 19. Juli 2018 diesen Ausschnitt aus der ĂMªrkischen 
Oderzeitungñ vom 18. Juli 2018. 
 

 
 

) 

 

 
 

 

 

 
 
 

03)  Es gibt laufend Neuigkeiten zur Genealogie und Geschichte auf dem  
       Gebiet des alten Österreich-Ungarn 

 
Das Gemeinschaftsprojekt ĂVerlustlisten ¥sterreich-Ungarns, Erster Weltkriegñ hat die 
Marke von 750.000 Datensätzen (Soldaten) überschritten. 
 
Da nicht alles direkt per Mail an Sie übermittelt werden kann, laden wir Sie ein, sich regel-
mäßig unter Rubrik AKTUELL auf der Netzseite von FAMILIA AUSTRIA (Österreichische 
Gesellschaft für Genealogie und Geschicht, Günter Ofner, Gentzgasse 59/9,  1180 Wien, 
Österreich, kontakt@familia-austria.at, www.familia-austria.at) zu informieren. 
 
https://www.familia-austria.at/index.php/aktuell 
Dort werden wichtige Neuigkeiten möglichst zeitnahe eingestellt. 
 
Alle Veranstaltungen finden Sie unter: 
https://www.familia-austria.at/index.php/termine/1315-termine-2018 
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